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Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung

für die Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 des allgemeinen 

Verwaltungsdienstes des Landes Nordrhein- 
Westfalen mit abgeschlossenem  Studium 

der  Wirtschafts-, Verwaltungs- oder 
 Sozialwissenschaften (Ausbildungsverord-

nung zweites Einstiegsamt Laufbahngruppe 2 
 –  allgemeiner Verwaltungsdienst Land – VAP 2.2)

Vom 14. September 2020

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), verord-
net das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich und Einstellungsvoraussetzungen

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahn der Ämter-
gruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 
2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes im Land Nord-
rhein-Westfalen.

(2) Zur Ausbildung im Rahmen dieses Vorbereitungs-
dienstes für die Laufbahn nach Absatz 1 kann eingestellt 
werden, wer

1.  die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung in 
das Beamtenverhältnis erfüllt,

2.  ein grundständiges Studium der Wirtschafts-, Verwal-
tungs- oder Sozialwissenschaften mit den Abschlüs-
sen Diplom oder Magister, oder ein konsekutives Stu-
dium der Wirtschafts-, Verwaltungs- oder Sozialwis-
senschaften mit einem Mastergrad erfolgreich 
abgeschlossen hat und

3.  Grundkenntnisse des öffentlichen Rechts nachweisen 
kann.

(3) Das konsekutive Studium nach Absatz 2 Nummer 2 
muss einen Bachelorabschluss mit mindestens 180 Leis-
tungspunkten nach dem Europäischen Credit-Transfer-
System sowie einen Masterabschluss mit mindestens 120 
Leistungspunkten nach dem Europäischen Credit-Trans-
fer-System umfassen.

§ 2
Einstellungsverfahren

(1) Die Bewerbung um Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst ist an das für Inneres zuständige Ministerium 
oder an eine von ihm bestellte Bezirksregierung zu rich-
ten. Das für Inneres zuständige Ministerium legt den 
Einstellungstermin fest und darf je Einstellungsverfah-
ren die zu berücksichtigenden Studienrichtungen be-
schränken.

(2) Der Bewerbung sind beizufügen:

1.  ein tabellarischer Lebenslauf,

2.  der Nachweis der Hochschulreife,

3.  das Zeugnis über einen Abschluss gemäß § 1 Absatz 2 
Nummer 2,

4.  Zeugnisse über bisherige Beschäftigungsverhältnisse 
und

5.  ein Nachweis über Grundkenntnisse des Öffentlichen 
Rechts; als Nachweis eignen sich insbesondere Zeug-
nisse über die Durchführung von Praktika im Bereich 
der öffentlichen Verwaltung oder universitäre Semi-
narnachweise aus dem Bereich des Öffentlichen 
Rechts.

(3) Der Einstellung geht ein Auswahlverfahren voraus, 
das von dem für Inneres zuständigen Ministerium durch-
geführt wird. Das für Inneres zuständige Ministerium 
kann die Bezirksregierung, die als Einstellungsbehörde 
bestimmt worden ist, mit der Durchführung des Aus-

wahlverfahrens beauftragen. Personen, die ausweislich 
der Bewerbungsunterlagen gemäß Absatz  2 die Voraus-
setzungen für eine Zulassung offensichtlich nicht erfül-
len, nehmen am Auswahlverfahren nicht teil. Das gleiche 
gilt für Bewerberinnen und Bewerber, die sich bereits 
zwei Mal im Auswahltermin der Kommission vorgestellt 
haben. Die Auswahlmethode regelt das für Inneres zu-
ständige Ministerium unter Berücksichtigung der in Wis-
senschaft und Praxis sich fortentwickelnden Erkennt-
nisse über Personalauswahlverfahren. Die Auswahlme-
thode muss für Bewerberinnen und Bewerber desselben 
Zulassungstermins gleichbleiben.

(4) Vor der Einstellung hat die Bewerberin oder der Be-
werber

1.  eine Geburtsurkunde vorzulegen,

2.  ein amtsärztliches Zeugnis über den Gesundheitszu-
stand und die körperliche Eignung für den Verwal-
tungsdienst beizubringen,

3.  eine Erklärung darüber, ob gegen sie oder ihn ein ge-
richtliches Strafverfahren oder ein Ermittlungsver-
fahren der Staatsanwaltschaft anhängig ist,

4.  eine Erklärung darüber, ob sie oder er in geordneten 
wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, abzugeben und

5.  ein „Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“ 
bei der zuständigen Meldebehörde zu beantragen.

(5) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die bereits im öf-
fentlichen Dienst beschäftigt sind, kann auf die Vorlage 
solcher Unterlagen nach Absatz 4 verzichtet werden, die 
schon in der Personalakte enthalten sind.

§ 3
Rechtsstellung

Die zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Personen 
werden für die Dauer der Ausbildung und Prüfung in 
das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen. Sie leisten 
den Diensteid der Beamtinnen und Beamten und führen 
die Dienstbezeichnung ,,Verwaltungsreferendarin“ be-
ziehungsweise ,,Verwaltungsreferendar“. Die dienst-
rechtlichen Entscheidungen trifft die Einstellungsbe-
hörde.

§ 4
Regelungen für schwerbehinderte 

und ihnen gleichgestellte Menschen

(1) Schwerbehinderten Menschen sowie den ihnen 
gleichgestellten Menschen ist auf deren Antrag ein der 
jeweiligen Behinderung angemessener Nachteilsaus-
gleich zu gewähren. Über die Gewährung eines Nach-
teilsausgleichs entscheidet im Einstellungsverfahren die 
Einstellungsbehörde, während der Ausbildung die Aus-
bildungsleitung und im Prüfungsverfahren das Landes-
prüfungsamt gemäß § 12. Art und Umfang des Nachteils-
ausgleichs sind mit ihnen zu erörtern. Der Nachteilsaus-
gleich darf nicht zu einer qualitativen Herabsetzung der 
Prüfungsanforderungen führen.

(2) Schwerbehinderte Menschen sowie die ihnen gleich-
gestellte Menschen legen die erforderlichen Bescheini-
gungen über Art und Umfang ihrer Behinderung vor, so-
fern sie Erleichterungen im Sinne des Absatz  1 in An-
spruch nehmen wollen.

(3) Während der Ausbildung ist die Schwerbehinderten-
vertretung der Einstellungsbehörde, im Prüfungsverfah-
ren die Hauptschwerbehindertenvertretung rechtzeitig 
über anstehende Prüfungstermine mit schwerbehinder-
ten Prüfl ingen sowie den ihnen gleichgestellten Prüfl in-
gen zu informieren. Die Schwerbehindertenvertretung 
kann auf Wunsch des Prüfl ings an der mündlichen Prü-
fung beobachtend teilnehmen.

Teil 2
Ausbildung

§ 5
Ziel des Vorbereitungsdienstes

Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, die Verwaltungsre-
ferendarinnen und Verwaltungsreferendare insbesondere 
durch die Vermittlung von öffentlich-rechtlichen sowie 
privatrechtlichen Kenntnissen fachlich auf eine spätere 
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Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung vorzubereiten 
und sie unter anderem durch Führungstraining gezielt 
zu  befähigen, eine Führungsposition übernehmen zu 
können.

§ 6
Gliederung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in die zweijäh-
rige Ausbildung und die anschließende Staatsprüfung.

(2) Ausgebildet wird:

1. in einem Einführungslehrgang 2 Monate

2. bei einer Bezirksregierung 7 bis 8 Monate

3. im ersten Zwischenlehrgang 1 Monat

4. bei einer Behörde des Bundes 
oder der Länder, bei Gemeinden 
oder Gemeindeverbänden, bei 
 einer sonstigen Körperschaft oder 
Anstalt des öffentlichen Rechts, 
bei einer überstaatlichen Organi-
sation oder bei einem Verband 
oder Unternehmen, bei Landes-
betrieben

3 Monate

5. bei der Deutschen Universität für 
Verwaltungswissenschaften 
Speyer

3 Monate

6. im zweiten Zwischenlehrgang 5 Wochen

7. bei einem Verwaltungsgericht in 
Nordrhein-Westfalen

3 Monate

8. in einem Abschlusslehrgang 3 Monate.

Die Ausbildungsabschnitte gemäß der Nummern 1, 3, 6 
sowie 8 erfolgen im Institut für öffentliche Verwaltung 
Nordrhein-Westfalen. Der Ausbildungsabschnitt in einer 
Bezirksregierung nach Nummer  2 fi ndet pro Verwal-
tungsreferendarin beziehungsweise Verwaltungsreferen-
dar in zwei unterschiedlichen Dezernaten statt. Das Nä-
here regelt ein Ausbildungsplan.

(3) Mit dem Ausbildungsabschnitt nach Absatz 2 Num-
mer  4 erhält die Verwaltungsreferendarin beziehungs-
weise der Verwaltungsreferendar die Möglichkeit, ihre 
beziehungsweise seine praktische Ausbildung interessen-
gesteuert zu vertiefen, sofern die von ihr beziehungs-
weise ihm avisierte Ausbildungsstelle einen sinnvollen 
Beitrag zum Erreichen des erforderlichen Fähigkeits-
portfolios des angestrebten Abschlusses leistet. Über die 
letztendliche Zuweisung zu der angestrebten Ausbil-
dungsstation in diesem Zeitraum entscheidet die Ein-
stellungsbehörde.

(4) In besonderen Fällen können die Ausbildungsab-
schnitte, deren Reihenfolge und Dauer sowie die Dauer 
des Vorbereitungsdienstes durch das für Inneres zustän-
dige Ministerium geändert werden. In begründeten Ein-
zelfällen kann der Ausbildungsabschnitt zu Absatz  2 
Nummer  5 alternativ bei einer obersten Landesbehörde 
des Landes Nordrhein-Westfalen absolviert werden. Die 
Verpfl ichtung zur Teilnahme der Verwaltungsreferenda-
rin oder des Verwaltungsreferendars an der „Landes-
übung Nordrhein-Westfalen“, die an der Deutschen Uni-
versität für Verwaltungswissenschaften in Speyer durch-
geführt wird, bleibt hiervon unberührt.

§ 7
Gestaltung des Vorbereitungsdienstes

(1) Das für Inneres zuständige Ministerium leitet die 
Ausbildung der Verwaltungsreferendarin oder des Ver-
waltungsreferendars. Es bestellt bei den Bezirksregie-
rungen eine Beamtin oder einen Beamten der Ämter-
gruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 
2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes zur Ausbildungs-
leiterin oder zum Ausbildungsleiter.

(2) In den einzelnen Ausbildungsabschnitten hat sich die 
Verwaltungsreferendarin oder der Verwaltungsreferendar 
mit den Aufgaben und der Arbeitsweise der Ausbil-
dungsstelle vertraut zu machen. Es ist Gelegenheit zu 
geben, die Ausbildung durch eigenverantwortliche und 

selbständige Arbeit zu fördern. Die Fähigkeit zur schrift-
lichen und mündlichen Erörterung praktischer und wis-
senschaftlicher Fragen soll durch die Abfassung von 
Gutachten und Entwürfen für Berichte, Entscheidungen 
und andere Maßnahmen sowie durch die Teilnahme an 
Verhandlungen und Dienstbesprechungen geschult wer-
den.

(3) Während der praktischen Ausbildung nimmt die Ver-
waltungsreferendarin oder der Verwaltungsreferendar an 
den zur Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse und 
Fertigkeiten eingerichteten Arbeitsgemeinschaften sowie 
an weiteren Lehrgängen nach Maßgabe der Einstellungs-
behörde teil. Die Teilnahme geht jedem anderen Dienst 
vor. Die Arbeitsgemeinschaften werden in der Regel von 
Beamtinnen und Beamten der Ämtergruppe des zweiten 
Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 geleitet. Deren 
Bestellung erfolgt durch die Einstellungsbehörde.

(4) In den Arbeitsgemeinschaften fertigt die Verwal-
tungsreferendarin oder der Verwaltungsreferendar Auf-
sichtsarbeiten und hält Aktenvorträge nach Maßgabe des 
jeweils gültigen Ausbildungsplanes. Während der Ausbil-
dungszeit besteht die Verpfl ichtung den Unterrichtsstoff 
aus den Arbeitsgemeinschaften und den Lehrgängen in 
Eigenarbeit vor- sowie nachzubereiten.

(5) Im Abschlusslehrgang gemäß § 6 Absatz 2 Nummer 8 
sind von der Verwaltungsreferendarin beziehungsweise 
Verwaltungsreferendar sieben Aufsichtsarbeiten zu ferti-
gen und ein Aktenvortrag zu halten.

(6) Erscheint die Verwaltungsreferendarin oder der Ver-
waltungsreferendar nicht zur Anfertigung einer Auf-
sichtsarbeit oder eines Aktenvortrages, ohne hierfür ei-
nen ausreichenden Entschuldigungsgrund anführen zu 
können, so wird die jeweilige Prüfungsleistung mit der 
Note „ungenügend“ und 0 Punkten bewertet.

(7) Über das Vorliegen einer ausreichenden Entschuldi-
gung nach Absatz 6 entscheidet das Landesprüfungsamt. 
Entschuldigungsgründe sind dabei nur zu berücksichti-
gen, wenn sie unverzüglich gegenüber dem Landesprü-
fungsamt geltend gemacht werden. Liegt eine ausrei-
chende Entschuldigung vor, so ist der Verwaltungsrefe-
rendarin oder dem Verwaltungsreferendar Gelegenheit 
zu geben, die fehlenden Aufsichtsarbeiten und bezie-
hungsweise oder den Aktenvortrag nachzuholen.

§ 8
Projektarbeiten während der Ausbildung

(1) Die Verwaltungsreferendarin beziehungsweise der 
Verwaltungsreferendar hat gemäß §  6 Absatz  2 Num-
mer 2 gegen Ende des ersten Ausbildungsabschnittes bei 
einer Bezirksregierung und gegen Ende des in §  6 Ab-
satz  2 Nummer  4 genannten Ausbildungsabschnittes je 
eine schriftliche Projektarbeit aus einem Fachgebiet der 
Ausbildungsstelle zu fertigen. Die Bearbeitungszeit hier-
für beträgt jeweils zwei Wochen.

(2) Die Arbeiten sind von der Ausbilderin oder dem Aus-
bilder des jeweiligen Ausbildungsabschnittes zu verge-
ben, zu beurteilen und mit den Noten und Punkten ge-
mäß §  19 Absatz  3 zu bewerten. Die Arbeiten sind an-
schließend mit der Verwaltungsreferendarin oder dem 
Verwaltungsreferendar zu besprechen.

§ 9
Beurteilungen

(1) Die Ausbilderinnen und Ausbilder der praktischen 
Ausbildungsabschnitte sowie die Leitungen der Arbeits-
gemeinschaften haben die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Leistungen sowie das dienstliche Verhalten der Verwal-
tungsreferendarinnen und Verwaltungsreferendare zu 
beurteilen und mit Noten und Punkten nach §  19 Ab-
satz 3 zu bewerten. Mangelhafte und ungenügende Leis-
tungen rechtfertigen keine Verlängerung der jeweiligen 
Ausbildungsstation.

(2) Die Ausbilderinnen und Ausbilder haben die von der 
Verwaltungsreferendarin oder dem Verwaltungsreferen-
dar erbrachten Leistungen in einem Zeugnis zu doku-
mentieren und der Einstellungsbehörde unmittelbar 
nach Abschluss des jeweiligen Ausbildungsabschnittes 
vorzulegen.
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§ 10
Erholungsurlaub

Der Erholungsurlaub ist grundsätzlich während der 
Ausbildungsabschnitte nach § 6 Absatz 2 Nummern 2, 4 
und 7 in Anspruch zu nehmen.

Teil 3
Staatsprüfung

§ 11
Zweck der Prüfung

Die Staatsprüfung besteht aus sechs Aufsichtsarbeiten 
und einer mündlichen Prüfung und dient der Feststel-
lung, ob die Verwaltungsreferendarin oder der Verwal-
tungsreferendar nach den fachlichen und allgemeinen 
Kenntnissen und Fähigkeiten, nach den erlangten prak-
tischen Erfahrungen in der Erledigung der Dienstge-
schäfte und nach dem Gesamtbild der Persönlichkeit die 
Befähigung für die Ämtergruppe des zweiten Einstiegs-
amtes der Laufbahngruppe 2 des allgemeinen Verwal-
tungsdienstes besitzt.

§ 12
Landesprüfungsamt

Für die Organisation und Durchführung der Staatsprü-
fung ist das Landesprüfungsamt für Verwaltungslauf-
bahnen des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig 
(Landesprüfungsamt).

§ 13
Prüfungsausschuss

(1) Die Prüfung wird vor einem Prüfungsausschuss ab-
gelegt. Der Ausschuss führt die Bezeichnung ,,Prüfungs-
ausschuss für die Ämtergruppe des zweiten Einstiegsam-
tes der Laufbahngruppe 2 des allgemeinen Verwaltungs-
dienstes“.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht, einschließlich der 
beziehungsweise des Vorsitzenden, aus drei Mitgliedern. 
Zwei Mitglieder müssen die Befähigung für die Ämter-
gruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 
2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes, ein Mitglied soll 
besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf wirtschafts-, 
verwaltungs- oder sozialwissenschaftlichem Gebiet be-
sitzen. Bei Bedarf können mehrere Prüfungsausschüsse 
einberufen werden.

(3) Alle Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren 
Vertreterinnen und Vertreter werden vom für Inneres zu-
ständigen Ministerium jeweils für die Dauer von drei 
Jahren berufen.

(4) Das für Inneres zuständige Ministerium kann zudem 
weitere Prüferinnen und Prüfer jeweils für die Dauer 
von drei Jahren bestellen. Die weiteren Prüferinnen und 
Prüfer können vom Landesprüfungsamt zur Bewertung 
der Aufsichtsarbeiten gemäß § 15 eingesetzt werden und 
können als Fachprüferinnen oder Fachprüfer ohne 
Stimmrecht zur mündlichen Prüfung gemäß §  17 dazu 
gezogen werden.

(5) Das Landesprüfungsamt bestimmt die jeweilige Zu-
sammensetzung des Prüfungsausschusses. Sofern nichts 
anderes bestimmt ist, ist die oder der Vorsitzende für alle 
Entscheidungen während des Prüfungsverfahrens zu-
ständig.

(6) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfertätig-
keit unabhängig.

§ 14
Vorbereitung der Prüfung

(1) Nach Beendigung des letzten Ausbildungsabschnitts 
übersendet die Einstellungsbehörde die Personalakten 
der Verwaltungsreferendarinnen und Verwaltungsrefe-
rendare an das Landesprüfungsamt.

(2) Das Landesprüfungsamt legt am Tag der mündlichen 
Prüfung die jeweiligen Personalakten dem Prüfungsaus-
schuss vor. Die Vorlage der Personalakten dient dem Prü-
fungsausschuss dazu, einen Gesamteindruck über den 
Ausbildungsgang des Prüfl ings zu erhalten.

(3) Für den Zeitraum nach Anfertigung der letzten Auf-
sichtsarbeit nach § 15 und Beginn der mündlichen Prü-
fung gemäß § 17 wird die Verwaltungsreferendarin bezie-
hungsweise der Verwaltungsreferendar von der Einstel-
lungsbehörde jeweils zur Hälfte, mit dem Ziel der 
Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, freigestellt. Für 
die andere Hälfte dieses Zeitraumes kann der Verwal-
tungsreferendarin beziehungsweise dem Verwaltungsre-
ferendar auf dessen Antrag Erholungsurlaub gewährt 
werden.

§ 15
Aufsichtsarbeiten

(1) Die Aufsichtsarbeiten werden unmittelbar nach Be-
endigung der Ausbildung angefertigt. Hiervon kann im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen Ministe-
rium abgewichen werden.

(2) Für jede der unter Aufsicht zu schreibenden Arbeiten 
stehen fünf Zeitstunden zur Verfügung. Im Einverneh-
men mit dem für Inneres zuständigen Ministerium kön-
nen die schriftlichen Aufsichtsarbeiten auch in elektro-
nischer Form erfolgen.

(3) An je einem Tag ist eine Aufgabe zu bearbeiten. Es 
sind zu fertigen:

1.  drei Arbeiten aus dem Tätigkeitsbereich der allgemei-
nen öffentlichen Verwaltung, bei denen der Schwer-
punkt in der Behandlung rechtlicher Probleme liegt; 
eine dieser Aufgaben kann auch die privatrechtlichen 
Bezüge des Verwaltungshandelns enthalten,

2.  zwei Arbeiten nach Wahl des Prüfl ings (Wahlfächer) 
aus den Bereichen der Wirtschafts-, Finanz- oder So-
zialverwaltung, der Verwaltungsorganisation oder der 
planenden Verwaltung, wobei die Arbeiten aus zwei 
verschiedenen Wahlfächern entnommen werden; nä-
heres hierzu regelt der Ausbildungsplan und

3.  eine Arbeit aus dem Tätigkeitsbereich der allgemei-
nen öffentlichen Verwaltung, bei der der Schwer-
punkt im öffentlichen Haushalts- und Finanzwesen 
liegt.

Die Verwaltungsreferendarin oder der Verwaltungsrefe-
rendar hat dem Landesprüfungsamt vier Monate vor 
dem Ende der Ausbildung mitzuteilen, in welchem der in 
Absatz  3 Nummer  2 festgelegten möglichen Wahlfächer 
sie beziehungsweise er im schriftlichen Teil der Staats-
prüfung geprüft werden möchte. Wird diese Mitteilung 
unterlassen, so trifft das Landesprüfungsamt die Aus-
wahl.

(4) Das Landesprüfungsamt stellt die Aufgaben und be-
stimmt, welche Hilfsmittel bei der Anfertigung der Auf-
sichtsarbeiten benutzt werden dürfen. Die Aufgaben sol-
len möglichst auf der Grundlage von Aktenauszügen aus 
der Verwaltungspraxis gestellt werden.

(5) Die Aufsichtsarbeiten sind nach Fächern getrennt in 
verschlossenen Umschlägen aufzubewahren und erst an 
den jeweiligen Prüfungstagen in Gegenwart der Prüf-
linge zu öffnen. Die Aufsichtsarbeiten sind anonym zu 
schreiben.

(6) Die mit der Aufsichtsführung beauftragte Person 
fertigt eine Niederschrift an und vermerkt in ihr jede 
Unregelmäßigkeit. Auf jeder Aufsichtsarbeit sind der 
Zeitpunkt des Beginns der Bearbeitungsfrist und der 
Zeitpunkt der Abgabe zu vermerken. Die abgegebe-
nen  Aufsichtsarbeiten sind in einem Umschlag zu 
 verschließen und dem Landesprüfungsamt zu übermit-
teln.

(7) Aufsichtsarbeiten, zu deren Anfertigung ein Prüfl ing 
ohne ausreichende Entschuldigung nicht erscheint oder 
deren Bearbeitung ohne ausreichende Entschuldigung 
nicht abgegeben wird, werden mit der Note ,,ungenü-
gend“ und 0 Punkten bewertet. Die Staatsprüfung gilt in 
diesem Falle als nicht bestanden.

(8) Über das Vorliegen einer ausreichenden Entschuldi-
gung entscheidet das Landesprüfungsamt. Entschuldi-
gungsgründe sind dabei nur zu berücksichtigen, wenn 
sie unverzüglich gegenüber dem Landesprüfungsamt 
geltend gemacht werden. Von einem Prüfl ing, der sich mit 
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Krankheit entschuldigt, kann die Vorlage eines amtsärzt-
lichen Zeugnisses verlangt werden.

(9) Beim Vorliegen einer als ausreichend befundenen 
Entschuldigung hat der Prüfl ing in einem vom Landes-
prüfungsamt neu zu bestimmenden Termin die entspre-
chenden Aufsichtsarbeiten anzufertigen.

§ 16
Bewertung der Aufsichtsarbeiten

(1) Die Aufsichtsarbeiten sind von zwei Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses oder von zwei weiteren Prüferin-
nen beziehungsweise Prüfern im Sinne des § 13 Absatz 4 
nacheinander in der von dem Landesprüfungsamt be-
stimmten Reihenfolge zu beurteilen und mit Noten und 
Punkten nach § 19 Absatz 3 zu bewerten. Bei nicht ein-
heitlicher Bewertung entscheidet die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses oder ein von ihr oder 
ihm beauftragtes Mitglied des Prüfungsausschusses im 
Rahmen der abgegebenen Bewertungen.

(2) Den Prüfl ingen sind die Noten der Aufsichtsarbeiten 
mindestens zwei Wochen vor der mündlichen Prüfung 
schriftlich oder elektronisch bekannt zu geben.

§ 17
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung erfolgt nach der Bekannt-
gabe der schriftlichen Prüfungsergebnisse nach Maßgabe 
des § 16. Hiervon kann in begründeten Fällen, insbeson-
dere zur Gewährleistung eines einheitlichen Prüfungsab-
laufs, abgewichen werden.

(2) Zur mündlichen Prüfung ist zugelassen, wer bei der 
Bewertung der Aufsichtsarbeiten im Durchschnitt min-
destens einen Punktwert von 5 Punkten erreicht hat.

(3) In der Prüfung ist ein freier Vortrag aus Akten zu 
halten. Die Dauer des Vortrags soll zehn Minuten betra-
gen. Die Akten sind dem Prüfl ing am Prüfungstag zu 
übergeben. Die Vorbereitungszeit beträgt 90 Minuten.

(4) Das Prüfungsgespräch erstreckt sich auf drei der in 
§  15 Absatz  3 genannten Prüfungsgebiete, die von der 
oder dem Vorsitzenden ausgewählt werden. An die Stelle 
eines dieser Fächer kann Staatsrecht und Staatslehre 
treten.

(5) Das Prüfungsgespräch dauert für jeden Prüfl ing 
höchstens eine Stunde. Mehr als vier Prüfl inge sollen 
nicht gleichzeitig geprüft werden. Die Prüfung ist durch 
eine angemessene Pause zu unterbrechen, wenn gleich-
zeitig mehr als zwei Prüfl inge geprüft werden.

(6) Erscheint ein Prüfl ing ohne ausreichende Entschuldi-
gung nicht zur mündlichen Prüfung, so wird die mündli-
che Prüfung mit der Note ,,ungenügend“ und 0 Punkten 
bewertet. Die Staatsprüfung gilt in diesem Falle als nicht 
bestanden. Gleiches gilt im Falle einer nicht ausreichend 
entschuldigten Verspätung, Unterbrechung oder eines 
nicht genehmigten Rücktritts von der mündlichen Prü-
fung.

(7) Über das Vorliegen einer ausreichenden Entschuldi-
gung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses. Entschuldigungsgründe sind dabei nur zu 
berücksichtigen, wenn sie unverzüglich gegenüber dem 
Prüfungsausschuss geltend gemacht werden. Von einem 
Prüfl ing, der sich mit Krankheit entschuldigt, kann die 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangt wer-
den.

(8) Bei ausreichender Entschuldigung oder bei Rück-
tritt mit Genehmigung der oder des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses hat der Prüfl ing in einem neu zu 
bestimmenden Termin die mündliche Prüfung zu er-
bringen.

(9) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses kann der Ausbildungs-
leiterin oder dem Ausbildungsleiter und in besonderen 
Fällen auch anderen Personen gestatten, der mündlichen 
Prüfung beizuwohnen. Die Beratung und Abstimmung 
über das Prüfungsergebnis erfolgt unter Ausschluss aller 
Personen, die nicht Mitglied des jeweiligen Prüfungsaus-
schusses sind.

§ 18
Ordnungsverstöße und Täuschungsversuche

(1) Als Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens, insbe-
sondere eines Täuschungsversuchs, des Besitzes oder der 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder eines Ver-
stoßes gegen die Wahrung der Anonymität können ausge-
sprochen werden:

1.  dem Prüfl ing kann die Wiederholung einzelner oder 
mehrerer Prüfungsleistungen aufgegeben werden,

2.  Prüfungsleistungen, auf die sich der Ordnungsverstoß 
bezieht, können für „ungenügend“ 0 Punkte erklärt 
werden oder

3.  die Staatsprüfung kann für nicht bestanden erklärt 
und in besonders schweren Fällen der Prüfl ing von ei-
ner Wiederholungsprüfung ausgeschlossen werden.

Die Entscheidung bleibt für das weitere Prüfungsverfah-
ren wirksam. Sie ist dem Prüfl ing mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zuzustellen. Im Fall des Satzes 1 Num-
mer 3 fi ndet § 20 keine Anwendung.

(2) Auch nach Aushändigung des Zeugnisses über das 
Bestehen der Staatsprüfung kann diese für nicht bestan-
den erklärt werden, jedoch nur innerhalb einer Frist von 
fünf Jahren seit dem Tag der mündlichen Prüfung.

(3) Über die Folgen eines in der mündlichen Prüfung 
festgestellten ordnungswidrigen Verhaltens des Prüfl ings 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Im Übrigen ent-
scheidet das Landesprüfungsamt.

§ 19
Prüfungsleistungen, Prüfungsergebnisse

(1) Die Entscheidungen über die mündlichen Prüfungs-
leistungen und über das Gesamtergebnis der Prüfung 
werden vom Prüfungsausschuss mit Stimmenmehrheit 
getroffen. Stimmenthaltung ist unzulässig. Die Regelun-
gen gemäß §§  15 Absatz  7, 17 Absatz  6 bleiben hiervon 
unberührt.

(2) Der Punktwert für die Prüfungsnote wird errechnet, 
indem die Punkte der Bewertung jeder Aufsichtsarbeit, 
des freien Vortrages aus Akten und der drei Fächer des 
Prüfungsgesprächs addiert werden und sodann die 
Summe durch zehn geteilt wird.

(3) Die einzelnen Prüfungsleistungen dürfen nur unter 
Verwendung von folgenden Noten und Punkten bewertet 
werden:

sehr gut = 15 bis 14 Punkte

  =
eine den Anforderungen in besonde-
rem Maße entsprechende Leistung,

gut = 13 bis 11 Punkte

  =
eine den Anforderungen voll 
 entsprechende Leistung,

befriedigend = 10 bis 8 Punkte

  =
eine im allgemeinen den Anforde-
rungen entsprechende Leistung,

ausreichend = 7 bis 5 Punkte

  =

eine Leistung, die zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforde-
rungen noch entspricht,

mangelhaft = 4 bis 2 Punkte

  =

eine den Anforderungen nicht ent-
sprechende Leistung, die jedoch er-
kennen lässt, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind 
und die Mängel in absehbarer Zeit 
behoben werden könnten,

ungenügend = 1 bis 0 Punkte

  =

eine den Anforderungen nicht ent-
sprechende Leistung, bei der selbst 
die Grundkenntnisse so lückenhaft 
sind, dass die Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben werden könnten.
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(4) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses bleiben 
die Bruchwerte, die sich beim Abschluss des Rechengan-
ges ergeben, unter einem Wert von 5,00 Punkten unbe-
rücksichtigt und werden ab 5,00 Punkten wie folgt auf- 
oder abgerundet:

5,00 bis unter 5,50 ausreichend (5),

5,50 bis unter 6,50 ausreichend (6),

6,50 bis unter 7,50 ausreichend (7),

7,50 bis unter 8,50 befriedigend (8),

8,50 bis unter 9,50 befriedigend (9),

9,50 bis unter 10,50 befriedigend (10),

10,50 bis unter 11,50 gut (11),

11,50 bis unter 12,50 gut (12),

12,50 bis unter 13,50 gut (13),

13,50 bis unter 14,50 sehr gut (14),

14,50 bis 15,00 sehr gut (15).

(5) Wird das Gesamtergebnis der Prüfung mit ,,mangel-
haft“ oder ,,ungenügend“ bewertet, so ist die Staatsprü-
fung nicht bestanden.

(6) Der Prüfungsausschuss kann bei der Entscheidung 
über das Ergebnis der Prüfung den rechnerisch ermittel-
ten Wert für die Gesamtnote um bis zu einem Punkt ver-
bessern, wenn dies auf Grund des Gesamteindrucks den 
Leistungsstand des Prüfl ings besser kennzeichnet und 
die Abweichung auf das Bestehen keinen Einfl uss hat.

§ 20
Wiederholung der Prüfung

(1) Hat der Prüfl ing die Prüfung nicht bestanden oder 
gilt sie als nicht bestanden, so darf sie einmal wiederholt 
werden. Die Prüfung ist vollständig zu wiederholen. Ein-
zelne Prüfungsleistungen können nicht erlassen werden.

(2) Die Verwaltungsreferendarin oder der Verwaltungsre-
ferendar, die oder der die Staatsprüfung nicht bestanden 
hat oder deren beziehungsweise dessen Staatsprüfung 
als nicht bestanden gilt, wiederholt gemeinsam mit den 
Verwaltungsreferendarinnen und Verwaltungsreferenda-
ren des nachfolgenden Jahrgangs die Ausbildungsab-
schnitte gemäß §  6 Absatz  2 Nummern 6 bis 8. In der 
Zeit zwischen Nichtbestehen der Staatsprüfung und Be-
ginn der Ausbildungsstation nach §  6 Absatz  2 Num-
mer 6 erfolgt die Ausbildung nach Maßgabe der Einstel-
lungsbehörde.

§ 21
Niederschrift über die Prüfung

(1) Über den Prüfungshergang ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, in der festgestellt werden

1.  die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses,

2.  die Bewertung der Aufsichtsarbeiten,

3.  die Gegenstände und Einzelbewertungen der mündli-
chen Prüfung,

4.  das abschließende Prüfungsergebnis,

5.  die Entscheidung nach § 19 Absatz 6 und

6.  die Namen der nach § 17 Absatz 9 Satz 2 anwesenden 
Personen.

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden 
zu unterschreiben.

§ 22
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

(1) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
gibt dem Prüfl ing im Anschluss an die mündliche Prü-
fung das Ergebnis der Prüfung bekannt. Über die be-
standene Prüfung erhält der Prüfl ing außerdem ein 
Zeugnis nach dem Muster der Anlage 1.

(2) Dem Prüfl ing wird darüber hinaus eine schriftliche, 
mit Rechtsbehelfsbelehrung versehene Mitteilung über 

das Gesamtergebnis zugestellt, aus der sich auch die 
Einzelbewertungen der schriftlichen und der mündlichen 
Prüfung ergeben.

(3) Während der Rechtsbehelfsfrist kann der Prüfl ing in 
die Niederschrift und in die Aufsichtsarbeiten beim Lan-
desprüfungsamt Einsicht nehmen.

(4) Prüfungsakten sind fünf Jahre aufzubewahren. Die 
Zeugnisse und Prüfungsniederschriften sind 30 Jahre 
aufzubewahren.

§ 23
Berufsbezeichnung

Wer die Prüfung bestanden hat, ist berechtigt, die Be-
zeichnung ,,Assessorin des Verwaltungsdienstes“ oder 
,,Assessor des Verwaltungsdienstes“ zu führen.

§ 24
Übergangsvorschriften

Für Beamtinnen und Beamte, die sich im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung im Vorbereitungsdienst 
befi nden, gelten weiterhin die Vorschriften der Ausbil-
dungsverordnung höherer allgemeiner Verwaltungsdiens-
tes Land vom 6. Mai 1995 (GV. NRW. S. 502), die zuletzt 
durch Verordnung vom 26. August 2014 (GV. NRW. 
S. 478) geändert worden ist, mit der Ausnahme fort, dass 
die Prüfl inge über die bestandene Prüfung ein Zeugnis 
nach dem Muster der Anlage 2 dieser Verordnung erhal-
ten.

Teil 4
Schlussvorschriften

§ 25
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Ausbildungsverordnung höherer 
allgemeiner Verwaltungsdienst Land vom 6. Mai 1995 
(GV. NRW. S.  502), die zuletzt durch Verordnung vom 
26. August 2014 (GV. NRW. S. 478) geändert worden ist, 
 außer Kraft.

Düsseldorf, den 14. September 2020

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l
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ZEUGNIS 

Der/Die Verwaltungsreferendar/in _____________________________________ 

geboren am _________________________ in ___________________________ 

hat am _________________die in der Verordnung über die Ausbildung und 

Prüfung für die Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 

des allgemeinen Verwaltungsdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen mit 

abgeschlossenem Studium der Wirtschafts-, Verwaltungs- oder 

Sozialwissenschaften vom  September 2020  

vorgeschriebene  

Staatsprüfung 

___________________________________ 

Note (Punkte) 

bestanden. 

Hilden, den 

(Siegel LPA) 
         D__   Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

Anlage 1 
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Der/Die Verwaltungsreferendar/in _____________________________________ 

geboren am _________________________ in ___________________________ 

hat am _________________die in der Verordnung über die Ausbildung und 

Prüfung für die Laufbahn des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes des 

Landes Nordrhein-Westfalen mit abgeschlossenem Studium der Wirtschafts-, 
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Note (Punkte) 
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Hilden, den  
 

(Siegel LPA) 
         D__   Vorsitzende des Prüfungsausschusses  

 

Anlage 2 

– GV. NRW. 2020 S. 900
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Vierte Verordnung
zur Änderung der Kapazitätsverordnung

Vom 20. September 2020

Auf Grund des §  1 des Gesetzes zur Zustimmung zum 
Staatsvertrag über die Hochschulzulassung vom 4. April 
2019 vom 29. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 830) in Verbin-
dung mit Artikel 6 und 12 Absatz  1 Nummer  7 des 
Staatsvertrags über die Hochschulzulassung vom 4. Ap-
ril 2019 (Anlage zu GV. NRW. S. 830) verordnet das Mi-
nisterium für Kultur und Wissenschaft:

Artikel 1

In Anlage 2 Nummer 42 der Kapazitätsverordnung vom 
25. August 1994 (GV. NRW. S. 732), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 12. August 2003 (GV. NRW. S.  544) geän-
dert worden ist, wird die Angabe „7,8“ durch die Angabe 
„8,86“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Sie fi ndet erstmals auf das Vergabeverfahren zum 
Wintersemester 2021/2022 Anwendung.

Düsseldorf, den 20. September 2020

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2020 S. 907

7134

Verordnung zur Änderung
der Vermessungs- und 

Wertermittlungskostenordnung

Vom 16. September 2020

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 2 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) 
in Verbindung mit §  5 der Allgemeinen Verwaltungsge-
bührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262), der 
zuletzt durch Verordnung vom 25. Februar 2014 (GV. 
NRW. S.  180) geändert worden ist, insoweit im Einver-
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen, sowie auf 
Grund des § 19 Nummer 4 des Gesetzes über die Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieurinnen und -ingeni-
eure in Nordrhein-Westfalen vom 1. April 2014 (GV. 
NRW. S. 256), verordnet das Ministerium des Innern:

Artikel 1

Die Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung 
vom 12. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 966) wird wie folgt 
geändert:

A.

1.  In § 2 werden die Absätze 9 und 10 wie folgt gefasst:

  „(9) Soweit in den Tarifstellen ein Wertfaktor anzu-
wenden ist, ermittelt sich dieser durch die Zuord-
nung der Lage des je nach Tarifstelle gebührenrele-
vanten Grenzpunkts beziehungsweise Flurstücks zu 
der dieser Lage entsprechenden Bodenrichtwertzone. 
Diese ist aus der aktuellen grafi schen Darstellung im 
Informationssystem zum Immobilienmarkt des Obe-
ren Gutachterausschusses für Grundstückswerte im 
Land Nordrhein-Westfalen, veröffentlicht im Inter-
net unter www.boris.nrw.de, zu entnehmen. Abhän-
gig von dem für diese Zone angezeigten Bodenricht-
wert ist der Wertfaktor zu bestimmen: 

 1.  1,0 für Bodenrichtwerte bis einschließlich 80 
Euro/m2,

 2.  1,3 für Bodenrichtwerte über 80 Euro/m2 bis ein-
schließlich 200 Euro/m2,

 3.  1,6 für Bodenrichtwerte über 200 Euro/m2 bis ein-
schließlich 500 Euro/m2 und

 4.  1,9 für Bodenrichtwerte über 500 Euro/m2.

  Der für die Bodenrichtwertzone zum Zeitpunkt der Be-
endigung der Amtshandlung angegebene Bodenricht-
wert ist ohne Anpassungen unmittelbar zu verwenden. 
Überlagern sich Bodenrichtwertzonen, ist pauschal der 
Mittelwert der angezeigten Bodenrichtwerte zu ver-
wenden. Ist kein Bodenrichtwert ermittelt worden, ist 
pauschal ein Bodenrichtwert von 140 Euro/m2 zu ver-
wenden. Liegt ein Grenzpunkt oder eine linienhafte 
Baulast auf der Grenze zwischen Zonen mit unter-
schiedlichen Wertfaktoren, sind die Bodenrichtwerte 
dieser Zonen zu mitteln. Enthält ein Flurstück Flä-
chenteile mit unterschiedlichen Wertfaktoren, so ist der 
fl ächenmäßig dominierende Wertfaktor maßgebend.

  (10) Werden Amtshandlungen für unterschiedliche 
Kostenschuldner zusammen bearbeitet und wird da-
durch eine geringere Gesamtgebühr erzielt, so ist die 
Gesamtgebühr in Relation der Gebühren für separat 
durchgeführte Amtshandlungen aufzuteilen. Von den 
Kostenschuldnern kann eine hiervon abweichende 
Gebührenaufteilung beantragt werden.“

2.  § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer  1 werden die Wörter „die gleiche“ 
durch das Wort „dieselbe“ ersetzt.

 b)  In Nummer  4 wird die Angabe „1.2“ durch die 
Angabe „1“ ersetzt.

3.  In § 4 Satz 1 werden die Wörter „und mit Ablauf des 
31. Dezember 2024 außer Kraft“ gestrichen.

B.

Der Kostentarif wird wie folgt geändert:

4.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe „1.1 Grundsätzliches“ wird durch die 
Angabe „1.1 Sonderregelungen“ ersetzt.

 b)  Die Angabe „6.3 Wiederverwendung“ wird durch 
die Angabe „6.3 Mehrausfertigungen“ ersetzt.

 c)  Die Angabe „6.4 Mehrausfertigungen“ wird ge-
strichen.

5.  Tarifstelle 1 wird wie folgt gefasst:

  „1
Amtliche Vermessungen

  Die Gebühr für amtliche Vermessungen von Grenzen 
und zur Erfüllung der Gebäudeeinmessungspfl icht 
wird je Vermessungsantrag als Summe aus der 
Grundaufwandspauschale (Tarifstelle 1.2) und den 
jeweils zutreffenden Leistungen (Tarifstellen 1.3 bis 
1.5) ermittelt. Dabei sind die Regelungen gemäß den 
Tarifstellen 1.1.1 bis 1.1.8 zu berücksichtigen.“

6.  In der Überschrift der Tarifstelle 1.1 wird das Wort 
„Grundsätzliches“ durch das Wort „Sonderregelun-
gen“ ersetzt.

7.  Die Tarifstellen 1.1.1 und 1.1.2 werden wie folgt gefasst:

  „1.1.1

  Werden mehrere Vermessungsanträge zusammen be-
arbeitet, sind diese als ein Vermessungsantrag zu be-
handeln. Gemeinsam benötigte Leistungen der Tarif-
stellen 1.2 bis 1.5 können nur einmal abgerechnet 
werden. Der Zusammenhang ist gegeben, wenn die 
von den Vermessungsanträgen betroffenen Flurstü-
cke jeweils über mindestens einen Grenzpunkt mitei-
nander verknüpft sind und die Amtshandlungen ge-
meinsam ausgeführt werden.

  1.1.2

  Sonderungen werden nur mit der Basisgebühr (Ta-
rifstelle 1.3.1) und mit 50 Prozent der Gebühr nach 
Tarifstelle 1.3.3 abgerechnet.“
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8.  Tarifstelle 1.1.6 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird das Wort „Nummern“ durch das 
Wort „Tarifstellen“ ersetzt.

 b)  In Satz  2 wird das Wort „Nummer“ durch das 
Wort „Tarifstelle“ ersetzt.

9.  Nach Tarifstelle 1.1.6 werden die folgenden Tarifstel-
len 1.1.7 und 1.1.8 eingefügt:

  „1.1.7

  Abweichend von § 2 Absatz 1 sind die Kosten für die 
ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 23 der Verord-
nung zur Durchführung des Gesetzes über die Lan-
desvermessung und das Liegenschaftskataster vom 
25. Oktober 2006 (GV. NRW. S.  462) in der jeweils 
geltenden Fassung als Auslagen geltend zu machen.

  1.1.8
  Amtshandlungen, die Vermessungsschriften zur Fort-

führung des Liegenschaftskatasters erzeugen, gelten 
mit der Stellung des Antrags zur Übernahme in das 
Liegenschaftskataster als beendet im Sinne von § 11 
Absatz 1 des Gebührengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen.“

10.  In Tarifstelle 1.3 werden das Wort „Nummer“ durch 
das Wort „Tarifstelle“ und das Wort „Nummern“ 
durch das Wort „Tarifstellen“ ersetzt.

11.  Tarifstelle 1.3.3 Buchstabe f wird wie folgt gefasst:

  „f)  über 10 000 m2 

   Gebühr: zusätzlich zur Gebühr nach Buchstabe e 
je weitere angefangene 5 000 m2 1 125 Euro mul-
tipliziert mit dem Wertfaktor gemäß § 2 Absatz 9; 
Flächenanteile über 250 000 m2 sind nicht zu be-
rücksichtigen.“

12.  Die Tarifstellen 1.4 bis 1.4.2 werden durch die fol-
genden Tarifstellen 1.4 bis 1.4.3 ersetzt: 

  „1.4
Gebäude

  Die Gebühr für die amtliche Vermessung zur Erfül-
lung der gesetzlichen Gebäudeeinmessungspfl icht ist 
je Gebäude und Anbau gemäß den Tarifstellen 1.4.1 
bis 1.4.3 zu bemessen. Die erforderlichen Normalher-
stellungskosten sind anhand der in der Anlage 1 der 
Sachwertrichtlinie vom 5. September 2012 (BAnz AT 
18.10.2012 B1) in der Standardstufe 4 enthaltenen 
Werte ohne Anpassungen zu ermitteln; für in Anlage 
1 der Sachwertrichtlinie nicht enthaltene Gebäude-
arten sind die Normalherstellungskosten zu schät-
zen. Für auf einem Grundbuchgrundstück gemein-
sam eingemessene Gebäude und Anbauten ist die 
Summe der Normalherstellungskosten der Gebüh-
renermittlung zu Grunde zu legen.

  1.4.1

  Gebühr für Normalherstellungskosten

  a)  bis einschließlich 25 000 Euro 
  Gebühr: 140 Euro, 

 b)  über 25 000 bis einschließlich 
100 000 Euro

  Gebühr: 380 Euro,

 c)  über 100 000 bis einschließlich 
350 000 Euro

  Gebühr: 600 Euro,

 d)  über 350 000 bis einschließlich 
600 000 Euro

  Gebühr: 1 030 Euro,

 e)   über 600 000 bis einschließlich 
1 Million Euro

  Gebühr: 1 780 Euro, 

 f)  über 1 Million bis einschließlich 
5 Millionen Euro

  Gebühr:  3 280 Euro,

 g)  über 5 Millionen bis einschließlich 
10 Millionen Euro

  Gebühr: 5 830 Euro,

 h)  über 10 Millionen bis einschließlich 
15 Millionen Euro

  Gebühr: 8 800 Euro,

 i)  über 15 Millionen bis einschließlich 
20 Millionen Euro

  Gebühr: 11 000 Euro,

 j)  über 20 Millionen Euro
  Gebühr: 13 000 Euro.

  1.4.2

  Hat die Vermessungsstelle, bei der die Gebäudeein-
messung beantragt wurde, bereits im Zuge von bau-
ordnungsrechtlich begründeten Maßnahmen das Ge-
bäude vermessen, und können die dabei gewonnenen 
Messwerte im Rahmen der Gebäudeeinmessung wei-
terverwendet werden, sind nur 80 Prozent der Ge-
bühren nach Tarifstelle 1.4.1 anzusetzen.

 1.4.3

  Für notwendige Einmessungen von Grundrissände-
rungen nach Teilabbruch gemäß § 19 Absatz 2 Satz 4 
der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über 
die Landesvermessung und das Liegenschaftskatas-
ter ist die Gebühr nach Tarifstelle 1.4.1 Buchstabe b 
anzusetzen.“

13.  Tarifstelle 1.5 wird wie folgt gefasst:

  „1.5 
Grenzabstand

  Wird eine Grenzuntersuchung im Zusammenhang 
mit einer Gebäudeeinmessung oder anderweitig be-
antragt, um den Grenzabstand von Gebäudepunkten 
zur Grenze durch vermessungstechnische Ermittlun-
gen festzustellen und zu beurkunden, für jeden 
hierzu untersuchten Grenzpunkt

 a)  Gebühr: gemäß Tarifstelle 1.3.2 Buchstabe b.

 b)  Soweit ein Grenzpunkt durch dieselbe Vermes-
sungsstelle bereits für eine andere Amtshandlung 
untersucht wurde und nun innerhalb von zwölf 
Monaten erneut für die Beurkundung des Grenz-
abstandes untersucht wird, ist die Gebühr nach 
Buchstabe a nur mit 50 Prozent anzusetzen.“

14.  Tarifstelle 2.1.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird das Wort „Nummer“ durch das 
Wort „Tarifstelle“ ersetzt.

 b)  In Satz  2 wird das Wort „Nummern“ durch das 
Wort „Tarifstellen“ ersetzt.

15.  In der Tarifstelle 2.1.2.3 Buchstabe d wird nach dem 
Wort „der“ das Wort „erstmaligen“ eingefügt.

16.  In der Tarifstelle 3.1.1 werden die Wörter „oder je 
Dokument aus den Liegenschaftskatasterakten“ ge-
strichen.

17.  Tarifstelle 3.1.2 wird aufgehoben.

18.  Tarifstelle 3.1.3 wird Tarifstelle 3.1.2.

19.  In Tarifstelle 5.1.1 werden nach den Wörtern „ermit-
telten Wert“ die Wörter „(bei mehreren Wertermitt-
lungsstichtagen der höchste Wert)“ eingefügt.

20.  Tarifstelle 5.3.2.1 wird wie folgt gefasst:

  „5.3.2.1

  Auskunft aus der Kaufpreissammlung, je Antrag für

 a)  nicht anonymisierte Kauffälle  

   Gebühr: 40 Euro Bearbeitungspauschale plus 
pauschal 100 Euro für den 1. bis 50. Kauffall so-
wie 10 Euro für jeden weiteren Kauffall

 b)  anonymisierte Kauffälle

  Gebühr: Zeitgebühr gemäß § 2 Absatz 7
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 c)  anonymisierte und nicht anonymisierte Kauffälle 
für Testzwecke oder wenn sie ausschließlich der 
Wissenschaft oder der Ausbildung dienen 

  Gebühr: keine.“

21.  Die Tarifstellen 6 bis 6.3 werden wie folgt gefasst:

  „6
Amtliche Lagepläne 

  Die Gebühr für einen amtlichen Lageplan nach §  3 
Absatz 3 Satz 1, § 17 oder § 18 der Verordnung über 
bautechnische Prüfungen vom 6. Dezember 1995 (GV. 
NRW. S.  1241) in der jeweils geltenden Fassung er-
mittelt sich aus der Summe der Gebührenanteile 
nach den Tarifstellen 6.1 bis 6.3. Abweichend von § 2 
Absatz 1 sind die Gebühren für die benötigten Aus-
künfte aus dem Baulastenverzeichnis als Auslagen 
geltend zu machen. Beurkundete Bestandspläne, ge-
gebenenfalls zur vorbereitenden Aufmessung für zu-
künftig anzufertigende amtliche Lagepläne sind 
nicht Gegenstand dieser Regelungen. 

  6.1
Basisgebühr

  Die Basisgebühr ermittelt sich für einen amtlichen 
Lageplan nach

 1.  § 3 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung über bautech-
nische Prüfungen anhand der Gesamtfl äche der 
Flurstücke, die zum Baugrundstück gehören; be-
trifft das Bauvorhaben neue oder umzubauende 
Gebäude oder Stellplätze beziehungsweise Car-
ports, ist jedoch maximal die Fläche anzusetzen, 
die sich aus der fünffachen Summe aller vom 
Grundriss dieser Gebäude und Stellplätze bezie-
hungsweise Carports bedeckten Flurstücksfl ächen 
ergibt,  

 2.  §  17 der Verordnung über bautechnische Prüfun-
gen anhand der Summe der Flächen aller neuen 
Flurstücke; die Flächen der jeweils größten neuen 
Flurstücke je Altfl urstück sind in die Summe je-
doch nicht mit einzubeziehen oder

 3.  §  18 der Verordnung über bautechnische Prüfun-
gen anhand der Summe aller neu einzutragenden 
Baulastfl ächen; linienförmige Baulasten sind mit 
einer fi ktiven Breite der Linie von 3 Metern anzu-
setzen.

  Dieser Fläche ist ein Wertfaktor gemäß § 2 Absatz 9 
zuzuordnen, der auch in den nachfolgenden Tarif-
stellen Verwendung fi ndet. Besteht die Fläche aus 
mehreren Flurstücken, für die unterschiedliche Wert-
faktoren ermittelt werden, so ist der fl ächenmäßig 
dominierende Wertfaktor maßgebend.

  6.1.1

  Die Gebühr beträgt bei einer Fläche

 a)  bis einschließlich 100 m2
   Gebühr: 595 Euro multipliziert mit dem 

 Wertfaktor nach Tarifstelle 6.1,

 b)  über 100 m2 bis einschließlich 500 m2
   Gebühr: 765 Euro multipliziert mit dem 

 Wertfaktor nach Tarifstelle 6.1,

 c)  über 500 m2 bis einschließlich 1 000 m2
   Gebühr: 935 Euro multipliziert mit dem 

 Wertfaktor nach Tarifstelle 6.1,

 d)  über 1 000 m2 bis einschließlich 5 000 m2
   Gebühr: 1 190 Euro multipliziert mit dem 

 Wertfaktor nach Tarifstelle 6.1,

 e)  über 5 000 m2 bis einschließlich 10 000 m2

   Gebühr: 1 445 Euro multipliziert mit dem 
 Wertfaktor nach Tarifstelle 6.1,

 f)  über 10 000 m2 
   Gebühr: Zeitgebühr gemäß § 2 Absatz 7 für die 

örtlichen Arbeiten, mindestens jedoch die Gebühr 
nach Buchstabe e.

 6.1.2

  Werden mehrere beantragte amtliche Lagepläne der-
selben Art zusammen bearbeitet, so ist die Gebühr 
nach Tarifstelle 6.1.1 für die Summe der Flächen der 
einzelnen amtlichen Lagepläne zu ermitteln. Der 
 Zusammenhang ist gegeben, wenn die Baugrundstü-
cke, die zu zerlegenden Flurstücke beziehungsweise 
die von den einzutragenden Baulasten begünstigten 
Grundstücke jeweils über mindestens einen Grenz-
punkt miteinander verknüpft sind, und die Amtshand-
lungen gemeinsam ausgeführt werden. Dies gilt auch, 
wenn mehrere Baulasten in separaten amtlichen Lage-
plänen dasselbe begünstigte Grundstück betreffen.

  6.1.3

  Werden alle für den amtlichen Lageplan benötigten 
Daten, ohne die nach Tarifstelle 6.2 abzurechnenden 
Eintragungen zum Bauvorhaben, zu den neuen Flur-
stücken und zu den neuen Baulasten, aus einem von 
derselben Vermessungsstelle bereits beurkundeten 
amtlichen Lageplan innerhalb einer Frist von zwölf 
Monaten (zwischen den beiden Beurkundungen) er-
neut verwendet, ist die Gebühr nach Tarifstelle 6.1.1 
Buchstaben a bis e nur mit 20 Prozent anzusetzen. 
Dies gilt nicht, wenn auf Grund der Anforderungen 
der Verordnung über bautechnische Prüfungen wei-
tere Daten erhoben werden müssen oder sich der 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster inhaltlich ge-
ändert hat. Bei gemeinsam erstellten amtlichen La-
geplänen unterschiedlicher Art sind die 20 Prozent 
für den amtlichen Lageplan mit den nach Tarifstelle 
6.1.1 bemessenen geringeren Gebühren anzusetzen.

 6.1.4

  Soweit Grenzen für den amtlichen Lageplan zu un-
tersuchen sind, ist zusätzlich eine Gebühr für jeden 
untersuchten Grenzpunkt mit dem für Tarifstelle 
6.1.1 zutreffenden Wertfaktor zu erheben

 Gebühr: gemäß Tarifstelle 1.3.2 Buchstabe b

  6.2
Planart 

  Dieser Gebührenanteil ist abhängig von der Art (§§ 3 
Absatz  3 Satz  1, 17 oder 18 der Verordnung über 
bautechnische Prüfungen) des amtlichen Lageplans 
zu ermitteln. 

 6.2.1

  Für einen amtlichen Lageplan nach §  3 Absatz  3 
Satz  1 der Verordnung über bautechnische Prüfun-
gen ermittelt sich die Gebühr für geplante Gebäude 
anhand der Normalherstellungskosten (siehe Tarif-
stelle 1.4 Satz  2). Für geplante Gebäude eines Bau-
grundstücks ist die Summe ihrer Normalherstel-
lungskosten der Gebührenermittlung zu Grunde zu 
legen. Für Bauvorhaben, für die keine Normalher-
stellungskosten zu ermitteln sind (zum Beispiel Nut-
zungsänderung, Stellplatznachweis), ist der Wert des 
Bauvorhabens abzuleiten und anstelle der Normal-
herstellungskosten zu verwenden. Für den Umbau 
bestehender baulicher Anlagen (zum Beispiel Aus-
bau Dachgeschoss) ermittelt sich die Gebühr aus der 
Differenz der Normalherstellungskosten vor und 
nach dem Umbau, jedoch ist mindestens die Gebühr 
nach Buchstabe b anzusetzen.

  Gebühr für Normalherstellungskosten

 a)  bis einschließlich 25 000 Euro
   Gebühr: 350 Euro,

 b)   über 25 000 bis einschließlich 100 000 Euro
   Gebühr: 600 Euro,

 c)  über 100 000 bis einschließlich 350 000 Euro
   Gebühr: 850 Euro,

 d)  über 350 000 bis einschließlich 600 000 Euro
   Gebühr: 1 350 Euro,

 e)  über 600 000 bis einschließlich 1 Million Euro
   Gebühr: 2 100 Euro,
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 f)  über 1 Million bis einschließlich 5 Millionen Euro
   Gebühr: 3 600 Euro,

 g)  über 5 Millionen bis einschließlich 
10 Millionen Euro

   Gebühr: 5 600 Euro,

 h)  über 10 Millionen bis einschließlich 
15 Millionen Euro

   Gebühr: 7 600 Euro,

 i)  über 15 Millionen bis einschließlich 
20 Millionen Euro

  Gebühr: 10 600 Euro,

 j)  über 20 Millionen Euro
  Gebühr: 13 600 Euro.

 6.2.2

  Für einen amtlichen Lageplan nach § 17 der Verord-
nung über bautechnische Prüfungen, je neues Flur-
stück

  Gebühr: 25 Euro multipliziert mit dem Wertfaktor 
nach Tarifstelle 6.1

 6.2.3

  Für einen amtlichen Lageplan nach § 18 der Verord-
nung über bautechnische Prüfungen, je neuer Bau-
last

  Gebühr: 150 Euro multipliziert mit dem Wertfaktor 
nach Tarifstelle 6.1

 6.2.4

  Wird ein von derselben Vermessungsstelle beurkun-
deter amtlicher Lageplan zu einem amtlichen Lage-
plan derselben Art bezüglich der Eintragungen zum 
Bauvorhaben, zu den neuen Flurstücken beziehungs-
weise zu den neuen Baulasten umgearbeitet, ist der 
Aufwand für die innendienstliche Umarbeitung nach 
Zeitgebühr gemäß §  2 Absatz  7 abzurechnen. Wäre 
die Gebühr nach den Tarifstellen 6.2.1 bis 6.2.3 für 
den umgearbeiteten amtlichen Lageplan höher als 
für den umzuarbeitenden, so ist die Zeitgebühr min-
desten in Höhe dieser Gebührendifferenz festzuset-
zen.

  6.3
Mehrausfertigung

  Beantragte Mehrausfertigungen des amtlichen Lage-
plans, gegebenenfalls einschließlich amtlicher Be-
glaubigung, für

 a) bis zu drei

  Gebühr: keine,

 b) jede weitere 

  Gebühr: 30 Euro.“

22.  In den Tarifstellen 1.1.3, 1.1.4, 1.3.2 Buchstabe a, 
1.3.4.1 Satz 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 Satz 2 und 5.1.2.2 Satz 5 
wird jeweils das Wort „Nummer“ durch das Wort 
„Tarifstelle“ ersetzt.

23.  In den Tarifstellen 1.3.4, 2.1, 5.1.2 und 5.1.3 wird je-
weils das Wort „Nummern“ durch das Wort „Tarif-
stellen“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 16. September 2020

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2020 S. 907

6. Änderung des Regionalplans 
für den Regierungsbezirk Arnsberg 

Teilabschnitt Oberbereich Dortmund
– westlicher Teil – 

im Gebiet der Stadt Dortmund

Vom 18. September 2020
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 15. Juni 2020 die 6. Änderung 
des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg, 
Teilabschnitt Oberbereiche Dortmund – westlicher Teil – 
im Gebiet der Stadt Dortmund, Aufhebung der Nut-
zungsbindung „Kraftwerke und einschlägige Nebenbe-
triebe“ (ehemaliger Kraftwerks standort Knepper), auf-
gestellt. 

Diese Änderung hat mir der Regionalverband Ruhr mit 
Bericht vom 25. Juni 2020 – Akten zeichen: 15/GEP 
EL/14_Änd – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden 
ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-West falen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie der Stadt Dortmund zur Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 159 
(BGBl. I S. 1328) geän dert worden ist, mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 des Raumordnungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfah rens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht inner halb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber dem 
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 6. Änderung des Regionalplans für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg kann Klage vor dem Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben 
werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 18. September 2020

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

 Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2020 S. 910

6. Änderung des Regionalplanes Arnsberg
Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis

im Bereich der Stadt Brilon 

Vom 16. September 2020

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg hat in 
seiner Sitzung am 2. Juli 2020 die 6. Änderung des Regi-
onalplanes Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerland kreis im Osten der Stadt Brilon – Festle-
gung eines Freiraumbereichs für zweckgebundene Nut-
zungen „Aufschüttungen und Ablagerungen“, aufgestellt. 
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Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Arnsberg mit Bericht vom 6. Juli 2020 – Aktenzeichen: 
32.01.02.01-07.03-6.Änd – gemäß § 19 Absatz 6 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des 
Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Arnsberg (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Hochsauerlandkreis und der Stadt 
Brilon zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 159 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 des Raumordnungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Arnsberg (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 6. Änderung des Regionalplans Arnsberg kann 
Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage ist in-
nerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 16. September 2020

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

 Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2020 S. 910

12. Änderung des Regionalplanes
für den Regierungsbezirk Münster

Teilabschnitt Emscher-Lippe 
im Gebiet der Städte Bottrop, Herten und Marl 

Vom 18. September 2020

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 15. Juni 2020 die 12. Änderung 
des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Münster, 
Teilabschnitt Emscher-Lippe auf dem Gebiet der Städte 
Bottrop, Herten und Marl – Nachnutzung ehemaliger 
Bergbaustandorte, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir der Regionalverband Ruhr mit 
Bericht vom 26. Juni 2020 – Akten zeichen: 15/ GEP 
EL/12_Änd – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden 
ist, angezeigt. 

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-West falen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbe-

hörde) sowie dem Kreis Recklinghausen und den Städten 
Bottrop, Herten und Marl zur Einsicht für jedermann 
niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 159 
(BGBl. I S. 1328) geän dert worden ist, mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 des Raumordnungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfah rens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht inner halb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber dem 
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 12. Änderung des Regionalplanes für den Re-
gierungsbezirk Münster kann Klage vor dem Oberver-
waltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen er-
hoben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 18. September 2020

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

 Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2020 S. 911

13. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Münster

Teilabschnitt Emscher-Lippe 
im Bereich der Städte Datteln und Waltrop 

Vom 18. September 2020

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 15. Juni 2020 die 13. Änderung 
des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Münster, 
Teilabschnitt Emscher-Lippe (GEP Emscher-Lippe), Än-
derung der der textlichen Festlegung Ziel 16.2 zum Be-
reich für fl ächenintensive Großvorhaben im Bereich der 
Städte Datteln und Waltrop (newPark), aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir der Regionalverband Ruhr mit 
Bericht vom 30. Juni 2020 – Akten zeichen: 15/GEP 
EL/13_Änd – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden 
ist, angezeigt. 

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-West falen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Recklinghausen und den Städten 
Datteln und Waltrop zur Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 159 
(BGBl. I S. 1328) geän dert worden ist, mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 des Raumordnungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
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§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfah rens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht inner halb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber dem 
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 13. Änderung des Regionalplans für den Re-
gierungsbezirk Münster kann Klage vor dem Oberver-
waltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen er-
hoben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 18. September 2020

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

 Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2020 S. 911

14. Änderung des Regionalplans 
für den Regierungsbezirk Arnsberg

Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen 
im Gebiet der Hansestadt Breckerfeld

Vom 18. September 2020

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 15. Juni 2020 die 14. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Arnsberg, 
Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen im Ge-
biet der Hansestadt Breckerfeld, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir der Regionalverband Ruhr mit 
Bericht vom 23. Juni 2020 – Akten zeichen: 15/14 Änd 
GEP Bo-Ha – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden 
ist, angezeigt. 

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-West falen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Hanse-
stadt Breckerfeld zur Einsicht für jedermann niederge-
legt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 159 
(BGBl. I S. 1328) geän dert worden ist, mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 des Raumordnungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfah rens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht inner halb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber dem 
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 14. Änderung des Regionalplans für den Re-
gierungsbezirk Arnsberg kann Klage vor dem Oberver-
waltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen er-

hoben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 18. September 2020

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

 Dr. Alexandra R e n z 

– GV. NRW. 2020 S. 912

14. Änderung des Regionalplans 
für den Regierungsbezirk Münster 

Teilabschnitt Emscher-Lippe
im Gebiet der Stadt Castrop-Rauxel

Vom 18. September 2020

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 15. Juni 2020 die 14. Änderung 
des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Münster, 
Teilabschnitt Emscher-Lippe (GEP Emscher-Lippe) im 
Gebiet der Stadt Castrop-Rauxel, Aufhebung der 
Zweckbindung und des Piktogramms „Kraftwerke und 
einschlägige Nebenbetriebe“ (ehemaliger Kraftwerks-
standort Knepper), aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir der Regionalverband Ruhr mit 
Bericht vom 25. Juni 2020 – Akten zeichen: 15/GEP EL/14_
Änd – gemäß §  19 Absatz  6 des Landesplanungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), 
das zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes vom 14. April 
2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-West falen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Recklinghausen und der Stadt 
Castrop-Rauxel zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 159 
(BGBl. I S. 1328) geän dert worden ist, mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 des Raumordnungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfah rens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht inner halb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber dem 
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 14. Änderung des Regionalplans für den Re-
gierungsbezirk Münster kann Klage vor dem Oberver-
waltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen er-
hoben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 18. September 2020

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

 Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2020 S. 912
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